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Asylgesetz 
(AsylG) 
 
Änderung vom xxxxxxx 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom...1, 
beschliesst: 

I  

Das Asylgesetz vom 26. Juni 19982 wird wie folgt geändert: 

Ingress 
 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 54 Absatz 2 und 121 der Bundesverfassung3,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom ...4, 
beschliesst: 

Ersatz eines Ausdrucks 
Im gesamten Erlass wird der Ausdruck «Empfangsstelle» durch «Empfangs- und 
Verfahrenszentrum» ersetzt; die notwendigen grammatikalischen Anpassungen sind 
vorzunehmen.  

Art. 3 Abs. 3 (neu)  
3 Keine Flüchtlinge sind Personen, die einzig wegen Wehrdienstverweigerung oder 
Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, 
solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.  

Art. 10 Abs. 2 
2
 Behörden und Amtsstellen stellen zuhanden des Bundesamtes Reisepapiere, Identi-

tätsausweise oder andere Dokumente sicher, wenn sie Hinweise auf die Identität 
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einer Person, welche in der Schweiz ein Asylgesuch eingereicht hat, geben können. 
Bei anerkannten Flüchtlingen gilt Absatz 5. 

Art. 12 Absatz 3  
3 Aufgehoben 

Art. 16 Abs. 2, Abs. 3 und 4 (neu) 
2 Der Entscheid des Bundesamtes wird in der Regel in der Sprache eröffnet, welche 
am Wohnort der Asylsuchenden Amtssprache ist.  
3 Das Bundesamt kann von der Regel nach Absatz 2 abweichen, wenn 
a. die asylsuchende Person oder deren Rechtsvertreterin oder Rechtsvertreter einer 
anderen Amtssprache mächtig ist; 
b. dies unter Berücksichtigung der Gesuchseingänge oder der Personalsituation 
vorübergehend für eine effiziente und fristgerechte Gesuchserledigung erforderlich 
ist.  
c. die asylsuchende Person in einem Empfangs- und Verfahrenszentrum direkt 
angehört und einem Kanton mit einer anderen Amtssprache zugewiesen wird. 

Art. 17 Abs. 3bis (neu) 
3bis Bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das 
Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann das Bundesamt ein Altersgutachten 
veranlassen. 

Art. 17b 
Aufgehoben 

Art. 19 Abs. 1, 1bis und Abs. 2 (aufgehoben)  
1 Das Asylgesuch ist bei der Grenzkontrolle in einem schweizerischen Flughafen, 
bei der Einreise an einem geöffneten Grenzübergang oder an einem Empfangs- und 
Verfahrenszentrum einzureichen.  
1bis Ein Gesuch kann nur einreichen, wer sich an der Schweizer Grenze oder auf dem 
Gebiet der Schweiz befindet. 
2 Aufgehoben 
3 Die Asylsuchenden werden bei der Einreichung des Gesuchs auf ihre Rechte und 
Pflichten im Asylverfahren hingewiesen. 

Art. 20 
Aufgehoben  
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Art 22 Abs. 3, 2. Satz 
3 Das Bundesamt weist den Asylsuchenden gleichzeitig mit der Verweigerung der 
Einreise einen Aufenthaltsort zu und sorgt für angemessene Unterkunft. Es über-
nimmt die Kosten für die Unterbringung. Für die Bereitstellung einer kostengünsti-
gen Unterkunft sind die Flughafenbetreiber verantwortlich. 

Art. 26 Sachüberschrift und Abs. 2bis  
  Empfangs- und Verfahrenszentren 
2bis Aufgehoben 

Art. 32 Abs. 2 Bst. e 
Aufgehoben 

Art. 34 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 
2 Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende: 
b. in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten 
haben;  
3 Absatz 2 Buchstabe b, c und e finden keine Anwendung, wenn Hinweise darauf 
bestehen, dass im Drittstaat im Einzelfall kein effektiver Schutz vor Rückschiebung 
nach Artikel 5 Absatz 1 besteht. 

Art. 36 Abs. 1 Bst. a, Bst. b (aufgehoben), Abs. 2 
1 Eine Anhörung nach den Artikeln 29 und 30 findet statt in den Fällen nach: 
a. den Artikeln 32 Absätze 1 und 2 Buchstaben a und f, 33 und 34 Absatz 1; 
b. Aufgehoben 
c. Artikel 35a Absatz 2, wenn im bisherigen Verfahren keine Anhörung stattgefun-
den hat oder wenn die betroffene Person bei der Gewährung des rechtlichen Gehörs 
neue Vorbringen geltend macht und Hinweise bestehen, die geeignet sind, die 
Flüchtlingseigenschaft zu begründen, oder die für die Gewährung vorübergehenden 
Schutzes relevant sind. 
2 In den übrigen Fällen nach den Artikeln 32, 34 und 35a wird der asylsuchenden 
Person das rechtliche Gehör gewährt. 

Art. 38  Asyl ohne weitere Abklärung 
Können Asylsuchende aufgrund der Anhörung ihre Flüchtlingseigenschaft nachwei-
sen oder glaubhaft machen und liegt kein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 
53–54 vor, so wird ihnen ohne weitere Abklärungen Asyl gewährt. 

Art. 41 Abs. 2  
2 Aufgehoben 
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Art. 43 Abs. 2 
2 Die Bewilligung zur Erwerbstätigkeit erlischt nach Ablauf der mit dem rechtskräf-
tigen negativen Ausgang des Asylverfahrens festgesetzten Ausreisefrist, selbst wenn 
ein ausserordentliches Rechtsmittelverfahren oder ein Asylverfahren nach Artikel 
111c eingeleitet und der Vollzug der Wegweisung ausgesetzt wurde. Verlängert das 
Bundesamt die Ausreisefrist im Rahmen des ordentlichen Verfahrens, so kann 
weiterhin eine Erwerbstätigkeit bewilligt werden. 

Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme  
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es 
in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es be-
rücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden auf die 
Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des Bundesgesetzes 
vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer Anwendung5. 

Art. 52 Abs. 2  
2 Aufgehoben 

Art. 68 Abs. 3  
3 Aufgehoben 

Art. 82 Abs. 2  
2 Während der Dauer eines ausserordentlichen Rechtsmittelverfahrens oder eines 
Asylverfahrens nach Artikel 111c erhalten Asylsuchende und abgewiesene Asylsu-
chende auf Ersuchen hin Nothilfe. Dies gilt auch, wenn der Vollzug der Wegwei-
sung ausgesetzt wird. 

Art. 89a (neu) Mitwirkungspflicht der Subventionsempfänger 
1 Das Bundesamt kann die Kantone dazu verpflichten, die für die Finanzaufsicht, die 
Festsetzung und die Anpassung der finanziellen Abgeltungen des Bundes nach den 
Artikeln 88 und 91 Absatz 2bis sowie 55 und 87 des Bundesgesetzes vom 16. De-
zember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer6 notwendigen Daten zu erhe-
ben und dem Bundesamt zur Verfügung zu stellen oder diese im Zentralen Migrati-
onsinformationssystem (ZEMIS) des Bundesamtes zu erfassen.  
2 Kommt ein  Kanton dieser Verpflichtung nicht nach, so kann das Bundesamt die 
finanziellen Abgeltungen an diesen Kanton aufgrund der vorhandenen Daten festle-
gen. 
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Art. 91 Abs. 4 
4 Aufgehoben 

Art. 100a (neu) 
  Informationssystem der Empfangs- und Verfahrenszentren und 
  der Unterkünfte an den Flughäfen (MIDES) 
1 Das Bundesamt führt ein Informationssystem (MIDES) für die Empfangs- und 
Verfahrenszentren und die Unterkünfte an den Flughäfen. Dieses dient der Bearbei-
tung von Personendaten von Asylsuchenden und Schutzbedürftigen, einschliesslich 
besonders schützenswerter Personendaten und Persönlichkeitsprofile nach Artikel 3 
Buchstaben c und d des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz7. 
Es dient ausserdem der Geschäftkontrolle, der Durchführung des Asylverfahrens 
sowie der Planung und Organisation der Unterbringung. 
2MIDES enthält folgende Personendaten: 
a. Daten zur Identität der registrierten Personen, namentlich Name, Vorname, Ge-
schlecht, Geburtsdatum und -ort, Nationalität, Ethnie, Religion, Zivilstand, Adresse, 
Namen der Eltern; 
b. Protokolle der in den Empfangs- und Verfahrenszentren und an den Flughäfen 

durchgeführten summarischen Befragungen nach Artikel 26 Absatz 2 und Arti-
kel 22 Absatz 1; 

c. biometrische Daten; 
d. Angaben über die Unterbringung und den Geschäftsstand. 
3 Asylsuchende sind insbesondere über den Zweck der Datenbearbeitung und die 
Kategorien der Datenempfänger zu informieren. 
4 Dritte, die vom Bundesamt mit der Beschaffung biometrischer Daten, der Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder mit der Administration und Betreuung in den 
Empfangs- und Verfahrenszentren und den Unterkünften an den Flughäfen beauf-
tragt sind, können berechtigt erklärt werden, in MIDES die in Absatz 2 Buchstabe a, 
c und d aufgeführten Personendaten zu bearbeiten. Das Bundesamt kontrolliert, ob 
sie die anwendbaren Vorschriften über den Datenschutz und die Informatiksicherheit 
einhalten. 
5 Wird ein Asylgesuch in einem Flughafen eingereicht, kann die zuständige Behörde 
nach Artikel 22 Absatz 1 zudem Angaben zum Asylgrund in MIDES erfassen. Das 
Bundesamt kontrolliert, ob sie die anwendbaren Vorschriften über den Datenschutz 
und die Informatiksicherheit einhält.  
6 Zugriff auf MIDES haben die Mitarbeitenden des Bundesamts sowie beauftragte 
Dritte und Behörden nach den Absätzen 4 und 5, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist.  
7 Die in Absatz 2 Buchstabe a aufgeführten Personendaten werden im Zentralen 
Migrationsinformationssystem (ZEMIS) übernommen. 
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8 Das Bundesamt ist für die Sicherheit von MIDES und die Rechtmässigkeit der 
Bearbeitung der Personendaten verantwortlich. 
9 Der Bundesrat regelt: 
a. die Organisation und den Betrieb von MIDES; 
b. den Katalog der zu bearbeitenden Personendaten; 
c. die Zugriffsrechte; 
d. die technischen und organisatorischen Schutzmassnahmen gegen unbefugtes 

Bearbeiten; 
e. die Dauer der Datenaufbewahrung; 
f. die Archivierung und die Vernichtung der Daten nach Ablauf der Aufbewahrungs-
frist. 

Art. 102a Abs. 1, 2 (neu) 
1 Für die Steuerung der finanziellen Abgeltung an die Kantone übermittelt das Bun-
desamt für Statistik dem Bundesamt periodisch anonymisierte und aggregierte Daten 
über die Personen des Asylbereichs, welche Leistungen der öffentlichen Sozialhilfe 
beziehen. 
2 Das Bundesamt für Statistik gibt dem Bundesamt periodisch die im Zentralen 
Migrationsinformationssystem (ZEMIS) des Bundesamtes erfassten Personendaten 
bekannt, die mit den Erhebungen des Bundesamtes für Statistik nicht übereinstim-
men. Das Bundesamt überprüft die Daten und lässt die notwendigen Korrekturen 
vornehmen. 

Art. 108 Abs. 2bis (neu) 
2bis Für die Beschwerde gegen Verfügungen nach Artikel 111b und Nichteintretens-
entscheide nach Artikel 111c beträgt die Frist fünf Arbeitstage.  

Art. 109 Abs. 1 und 2 
1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Beschwerden gegen Verfügungen 
nach den Artikeln 32–35a, 40 Absatz 1 und 111b und 111c in der Regel innerhalb 
von sechs Wochen. 
2 Wird auf einen Schriftenwechsel verzichtet und sind keine weiteren Prozesshand-
lungen erforderlich, so entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden 
gegen Entscheide nach den Artikeln 23 Absatz 1, 32–35a und 111b und 111c inner-
halb von fünf Arbeitstagen. 

Art. 110 Abs. 1 
1 Die Nachfrist für die Verbesserung der Beschwerde beträgt sieben Tage, bei Be-
schwerden gegen Nichteintretensentscheide und Entscheide nach Artikel 23 Ab-
satz 1 sowie Verfügungen nach Artikel 111b drei Tage. 
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Gliederungstitel vor Artikel 111b (neu): 

3. Abschnitt: Wiedererwägung und Mehrfachgesuche 

Art. 111b (neu) Wiedererwägung 
1 Das Bundesamt zieht einen rechtskräftigen Asyl- und Wegweisungsentscheid auf 
Begehren der gesuchstellenden Person in Wiedererwägung, wenn die gesuchstellen-
de Person neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt.  
2 Die Gründe nach Absatz 1 gelten nicht als Wiedererwägungsgründe, wenn die 
Partei sie im Rahmen des Verfahrens, das dem Asylentscheid voranging, oder auf 
dem Weg der Beschwerde, die ihr gegen den Asylentscheid zustand, geltend machen 
konnte. 
3 Das Wiedererwägungsgesuch ist dem Bundesamt innert 90 Tagen nach Entde-
ckung des Wiedererwägungsgrundes schriftlich und begründet einzureichen. Im 
Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Artikeln 66–68 des Bundesgesetzes 
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren8. 
4 Die Einreichung eines Wiederwägungsgesuches hemmt den Vollzug nicht, es sei 
denn, die für die Behandlung zuständige Behörde entscheide anders. 

Art. 111c (neu) Mehrfachgesuche 
Bei Asylgesuchen, die innert zwei Jahren nach Eintritt der Rechtskraft des Asyl- und 
Wegweisungsentscheides eingereicht werden, erfolgt die Eingabe schriftlich und 
begründet. Die Nichteintretensgründe nach den Artikeln 32 bis 35a finden sinnge-
mäss Anwendung. 

Art. 111d (neu) Gebühren  
1 Das Bundesamt erhebt eine Gebühr, sofern es ein Wiedererwägungs- oder Mehr-
fachgesuch ablehnt oder darauf nicht eintritt. Wird ein Gesuch teilweise gutgeheis-
sen, so wird die Gebühr ermässigt. Es werden keine Entschädigungen gewährt.  
2 Das Bundesamt befreit nach Einreichung des Wiedererwägungs- oder Mehrfachge-
suchs auf Gesuch hin von der Bezahlung von Verfahrenskosten, sofern die gesuch-
stellende Person bedürftig ist und ihre Begehren nicht von vornherein aussichtslos 
erscheinen. 
3 Das Bundesamt kann von der gesuchstellenden Person einen Gebührenvorschuss in 
der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten verlangen. Es setzt zu dessen Leis-
tung unter Androhung des Nichteintretens eine angemessene Frist. Auf einen Ge-
bührenvorschuss wird verzichtet: 
a. wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 gegeben sind; oder 
b. im Verfahren mit unbegleiteten Minderjährigen, wenn das Wiedererwägungs- 

oder Mehrfachgesuch nicht von vornherein aussichtslos erscheint. 
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4 Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr und die Höhe des Gebührenvor-
schusses. 

Art. 112  
Aufgehoben 

Art. 114  
Aufgehoben 

Art. 115 Einleitungssatz und Bst. d (neu) 
Mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen wird bestraft, sofern nicht ein mit einer 
höheren Strafe bedrohtes Verbrechen oder Vergehen des Strafgesetzbuches vorliegt, 
wer: 
d. in der Absicht, sich zu bereichern, zu einer Straftat im Sinne von Art. 116 Buch-

stabe c Hilfe geleistet hat, insbesondere durch Planung oder Organisation. 

Art. 116 Bst. c, d (neu) 
Mit Busse wird bestraft, sofern nicht ein Tatbestand nach Art. 115 vorliegt, wer: 
c. als asylsuchende Person einzig mit der Absicht, subjektive Nachfluchtgründe im 

Sinne von Artikel 54 zu schaffen, öffentliche politische Tätigkeiten in der 
Schweiz entfaltet. 

d. zu einer Straftat im Sinne von Buchstabe c Hilfe geleistet hat, insbesondere durch 
Planung und Organisation. 

II 

Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt. 

III 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom ... 
1 Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom ... dieses Gesetzes 
hängigen Verfahren gilt mit Ausnahme der Absätze 2–5 das neue Recht.  
2 Bei Wiedererwägungs- und Mehrfachgesuchen gilt für die im Zeitpunkt des In-
krafttretens der Änderung vom ... dieses Gesetzes hängigen Verfahren bisheriges 
Recht in der Fassung vom 1. Januar 2008. Für die Artikel 43 Absatz 2 und 82 Ab-
satz 2 gilt Absatz 1.  
3 Bei hängigen Asylgesuchen aus dem Ausland nach den Artikeln 19 und 20 gilt für 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom ... dieses Gesetzes hängigen 
Verfahren bisheriges Recht in der Fassung vom 1. Januar 2008 nach den Artikeln 12 
Absatz 3, 19 Absätze 1 und 2, 20, 38, 41 Absatz 2, 52 Absatz 2 und 68 Absatz 3.  
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4 Bei hängigen Asylgesuchen nach dem Artikel 34 Absatz 2 gilt für die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Änderung vom ... dieses Gesetzes hängigen Verfahren bisheri-
ges Recht in der Fassung vom 1. Januar 2008 nach den Artikeln 34 Absätze 2 und 3 
und 36.  
5 Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom ... dieses Gesetzes 
hängigen Verfahren ist Artikel 83 Absatz 5 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 
2005 über die Ausländerinnen und Ausländer Anwendung9 nicht anwendbar und es 
gilt bisheriges Recht nach Artikel 44 dieses Gesetzes in der Fassung vom 1. Januar 
2008. 
6 Die Flughafenbetreiber sind verantwortlich, innerhalb von zwei Jahren seit dem 
Inkrafttreten dieser Gesetzesänderungen, die Unterkünfte an den Flughäfen nach 
Artikel 22 Absatz 3 bereitzustellen. 

IV 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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Anhang 
(Ziff. II) 

 
Änderung bisherigen Rechts 
Das Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer 
(AuG)10 wird wie folgt geändert: 

Art. 55 (neu) Finanzielle Beiträge  
1 Der Bund gewährt für die berufliche und soziale Integration der Ausländerinnen 
und Ausländer, einschliesslich der anerkannten Flüchtlinge, der vorläufig aufge-
nommenen Personen und der schutzbedürftigen Personen mit Aufenthaltsbewilli-
gung, finanzielle Beiträge. 
2 Die Beiträge für vorläufig aufgenommene Personen, anerkannte Flüchtlinge und 
Schutzbedürftige mit Aufenthaltsbewilligung, für welche der Bund den Kantonen 
die Sozialhilfekosten nach Artikel 87 und nach den Artikeln 88 und 89 des Asylge-
setzes vergütet, werden pauschal ausgerichtet. Sie können von der Erreichung sozi-
alpolitischer Ziele abhängig gemacht und auf bestimmte Gruppen eingeschränkt 
werden. Vorbehalten bleibt eine Finanzierung nach Absatz 3. 
3 Die übrigen Beiträge werden zur Finanzierung und Förderung von kantonalen 
Integrationsprogrammen und Projekten von nationaler Bedeutung ausgerichtet. Die 
Beiträge werden in der Regel nur gewährt, wenn sich die Kantone, Gemeinden oder 
Dritte angemessen an den Kosten beteiligen. Die Koordination und die Durchfüh-
rung von Projekttätigkeiten kann Dritten übertragen werden.   
4 Der jährliche Höchstbetrag nach Absatz 3 wird im Budget festgelegt. 
5 Der Bundesrat bezeichnet die Förderungsbereiche und regelt die Einzelheiten des 
Verfahrens nach Absatz 3. 

Art. 58 (neu) Kommission für Migrationsfragen 
1 Der Bundesrat setzt eine aus Ausländerinnen und Ausländern sowie Schweizerin-
nen und Schweizern bestehende beratende Kommission ein. 
2 Die Kommission befasst sich mit sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, politi-
schen, demografischen und rechtlichen Fragen, die sich aus der Einreise, dem Auf-
enthalt und der Rückkehr aller Ausländerinnen und Ausländern, einschliesslich von 
Personen aus dem Asylbereich, ergeben. 
3 Sie arbeitet mit den zuständigen Behörden des Bundes, der Kantone und der Ge-
meinden, den kantonalen und kommunalen Ausländerdiensten und Ausländerkom-
missionen sowie mit den Ausländerorganisationen und den in den Bereichen der 
Migration tätigen Nichtregierungsorganisationen zusammen. Sie beteiligt sich am 
internationalen Meinungs- und Erfahrungsaustausch. 
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4 Die Kommission kann im Bereich der Integrationsförderung angehört werden. Für 
die Durchführung von Integrationsprojekten von nationaler Bedeutung kann sie 
beim Bundesamt finanzielle Beiträge beantragen. 
5 Der Bundesrat kann der Kommission weitere Aufgaben zuweisen. 

Art. 75 Abs. 1bis (neu) 
1bis Die Haft nach Absatz 1 kann auch angeordnet werden, wenn eine asylsuchende 
Person der zuständigen Behörde gegenüber verneint, dass sie in einem Staat, der 
durch eines der Dublin-Assoziierungsabkommen11 gebunden ist, einen Aufenthalts-
titel beziehungsweise ein Visum besitzt oder besessen oder ein Asylgesuch einge-
reicht hat. Die Anordnung der Haft setzt voraus, dass der betreffende Staat dem 
Ersuchen um Überstellung der asylsuchenden Person nach Artikel 19 und 20 der 
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 12zugestimmt hat. 

Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 
1 Wurde ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, so kann die 
zuständige Behörde die betroffene Person zur Sicherstellung des Vollzugs: 
b. in Haft nehmen, wenn: 
1. Gründe nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b, c, g, h oder Absatz 1bis vorliegen,  

Art. 82 Einleitungssatz 
Der Bund beteiligt mit einer Tagespauschale an den Betriebskosten der Kantone für 
den Vollzug der Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft sowie der 
kurzfristigen Festhaltung. Die Pauschale wird ausgerichtet für: 

Art. 83 Abs. 5(neu), 5bis(neu) und 5ter (neu) 
5 Ausländerinnen und Ausländer, die geltend machen, dass der Vollzug der Weg- 
oder Ausweisung aus persönlichen Gründen unzumutbar ist, müssen dies nachwei-
sen. Andere Vorbringen gegen den Vollzug müssen zumindest glaubhaft gemacht 
werden. 
5bis Der Bundesrat kann Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten 
bezeichnen, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. Kommen weg- oder ausgewiese-
ne Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten, so wird vermutet, dass 
der Vollzug der Weg- oder Ausweisung zumutbar ist. Vorbehalten bleibt Absatz 5. 
5ter Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5bis periodisch. 

  

11 Die Dublin-Assoziierungsabkommen werden im Anhang aufgeführt 
12 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Krite-

rien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist (ABl. L. 50 
vom 25.2.2003, S. 1) 
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Art. 85 Abs. 5 
5 Die vorläufig aufgenommenen Personen können ihren Wohnort im Gebiet des 
bisherigen oder des zugewiesenen Kantons frei wählen. Die kantonalen Behörden 
können vorläufig aufgenommenen Personen, die nicht als Flüchtlinge anerkannt 
wurden und Sozialhilfe beziehen, innerhalb des Kantons einem Wohnort oder einer 
Unterkunft zuweisen.  

Art. 87 Abs. 1 Bst. a  
1 Der Bund zahlt den Kantonen für: 
a. jede vorläufig aufgenommene Person eine Pauschale nach den Artikeln 88 Absät-
ze 1 und 2 und 89 des Asylgesetzes. 

Gliederungstitel vor Artikel 95a: 

3. Abschnitt: Pflichten der Flughafenbetreiber 

Art. 95a (neu) Bereitstellung von Unterkünften durch den Flughafenbetreiber 
Der Flughafenbetreiber ist verpflichtet, für Ausländerinnen und Ausländer, denen 
die Ein- oder Weiterreise am Flughafen verweigert wurde, auf dem Flughafengelän-
de geeignete und kostengünstige Unterkünfte bis zum Vollzug der Wegweisung oder 
bis zur Einreise bereitzustellen. 

Art. 102 Sachüberschrift, Abs. 1bis (neu) und Abs. 2  
  Datenerhebung zur Identifikation und zur Altersbestimmung 
1bis Bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige ausländische Person das 
Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so können die zuständigen Behörden ein Al-
tersgutachten veranlassen. 
2 Der Bundesrat legt fest, welche biometrischen Daten nach Absatz 1 erhoben wer-
den und regelt den Zugriff. 

Art. 103a (neu) Automatisierte Grenzkontrolle am Flughafen 
1 Die für die Grenzkontrolle an den Flughäfen zuständigen Behörden können ein 
automatisiertes Grenzkontrollverfahren betreiben. Dieses dient der Vereinfachung 
der Kontrolle der teilnehmenden Personen bei der Einreise in den Schengen-Raum 
sowie bei der Ausreise aus dem Schengen-Raum.  
2 Zur Teilnahme am automatisierten Grenzkontrollverfahren berechtigt sind aus-
schliesslich Personen, welche über die Schweizer Staatsangehörigkeit verfügen oder 
sich auf die Bestimmungen des Freizügigkeitsabkommens13 oder des EFTA-
Übereinkommens14 berufen können.  
  

13  SR 0.142.112.681  
14  SR 0.632.31  
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3 Die Teilnahme erfordert einen biometrischen Pass oder eine Teilnehmerkarte, auf 
der die biometrischen Daten gespeichert werden. Zur Erstellung der Teilnehmerkarte 
können die für die Grenzkontrolle zuständigen Behörden biometrische Daten erhe-
ben. 
4 Beim Grenzübertritt können die auf dem biometrischen Pass oder auf der Teilneh-
merkarte enthaltenen Daten mit dem automatisierten Fahndungssystem (RIPOL) und 
dem Schengener Informationssystem (SIS) abgeglichen werden.  
5 Die für die Grenzkontrolle zuständige Behörde führt ein Informationssystem. 
Dieses dient der Bearbeitung von Personendaten derjenigen Personen, welche am 
automatisierten Grenzkontrollverfahren teilnehmen und eine Teilnehmerkarte benö-
tigen. Das Informationssystem enthält keine biometrischen Daten. Die teilnehmen-
den Personen sind vorgängig über den Zweck der Datenbearbeitung und die Katego-
rien der Datenempfänger zu informieren. 
6 Der Bundesrat regelt das Registrierungsverfahren, die Voraussetzungen für die 
Teilnahme, die Organisation und den Betrieb des Informationssystems sowie den 
Katalog der im Informationssystem zu bearbeitenden Personendaten. 

Art. 117 Abs. 3 (neu)  
3 Wird die Tat fahrlässig begangen, beträgt die Strafe Busse bis zu 20 000 Franken. 

Art. 121 Sachüberschrift, Abs. 1, 2 und 3 (neu)  
  Sicherstellung und Einziehung von Dokumenten 
1 Verfälschte und gefälschte Reisedokumente und Identitätspapiere sowie echte 
Reisedokumente und Identitätspapiere, bei denen konkrete Hinweise auf eine miss-
bräuchliche Verwendung bestehen, können nach den Weisungen des Bundesamtes 
von Behörden und Amtsstellen eingezogen oder zur Weitergabe an den Berechtigten 
sichergestellt werden.  
2 Eine Einziehung oder eine Weitergabe nach Absatz 1 ist auch möglich, wenn 
konkrete Hinweise bestehen, dass echte Reisedokumente und Identitätspapiere für 
Personen bestimmt sind, die sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten.  
3 Als Identitätspapiere im Sinne von Absatz 1 gelten Identitätsausweise und weitere 
Dokumente, welche Hinweise auf die Identität einer ausländischen Person geben. 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom ... 
1  Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderungen hängigen 
Verfahren gilt mit Ausnahme der Absätze 2 und 3 das neue Recht.  
2 Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung hängigen Verfah-
ren ist Artikel 83 Absatz 5 nicht anwendbar, und es gilt bisheriges Recht.  
3 Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderungen hängigen 
Verfahren sind die Artikel 83 Absatz 5bis und 5ter dieses Gesetzes nicht anwendbar. 
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4 Die Flughafenbetreiber sind verantwortlich, innerhalb von zwei Jahren ab Inkraft-
treten dieser Gesetzesänderungen die Unterkünfte an den Flughäfen nach Artikel 
95a bereitzustellen.   
 
Anhang  
1 Der bisherige Anhang wird zu Anhang 2. 
2 Dieses Gesetz erhält einen zusätzlichen Anhang gemäss Beilage (Anhang 1 zum 
AuG). 
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Anhang 1 zum AuG 
Anhang 1 

(Artikel 75 Absatz 1bis) 

Dublin-Assoziierungsabkommen 
 
Die Dublin-Assoziierungsabkommen umfassen: 

a. Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat 
oder in der Schweiz gestellten Asylantrags (DAA); 
b. Übereinkommen vom 17. Dezember 2004 zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft, der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Umset-
zung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands und über die Krite-
rien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in 
der Schweiz, in Island oder in Norwegen gestellten Asylantrags; 
c. Protokoll vom … zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat, 
der Schweiz oder des Fürstentums Liechtenstein gestellten Asylantrags (Dänemark-
Protokoll) [provisorischer Titel]; 
d. Protokoll vom … zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemein-
schaft, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend den Beitritt des 
Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitglied-
staat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags [provisorischer Titel]. 
 


